
Einladung Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 19. Juni, 14.30 Uhr
Programm:

• �Vorstellung Stiftung Bonjour:  «Wir wollen gemeinsam 
herausfinden, wie Technologie, Design und Wissen zu mehr 
Selbstbestimmung, Lebensfreude und Füreinanderdasein 
beitragen können»

• Protokollarischer Teil des SVNW
• Apéro

Ort: Gustav Benz Haus, Brantgasse 5, 4057Basel

Das Gustav Benz Haus ist in kurzer Gehdistanz von der 
Tramhaltestelle Messeplatz respektive Clarastrasse und vom 
Parkhaus Claramatte erreichbar.

Wir freuen uns, Sie an unserer Mitgliederversammlung 
zahlreich begrüssen zu dürfen.

� SVNW Seniorenverband Nordwestschweiz
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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.

Seniorenverband Nordwestschweiz
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Ihre Rechte auf Ergänzungsleistungen
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten und das übrige 
Einkommen nicht die minimalen Lebenshaltungskosten decken. Zusammen mit der AHV 
und IV gehören die Ergänzungsleistungen (EL) zum sozialen Fundament unseres Staates.

Wenn in Ihrer provisorischen Berech­
nung die Ausgaben höher als die 
Einnahmen sind, oder wenn die Ein­
nahmen die Ausgaben nur leicht über­
schreiten, so sollten Sie sich unbedingt 
für eine Ergänzungsleistung anmelden, 
sofern Ihr Vermögen nicht mehr als 
Fr.  100’000.– (alleinstehende Person) 
bzw. Fr. 200’000.– (Ehepaar) beträgt. Ge­
hen Sie bei der kantonalen Ausgleichs­
kasse Ihres Wohnorts vorbei. In Basel-
Stadt ist das Amt für Sozialbeiträge 
(ASB) zuständig. Man wird Ihnen beim 
Ausfüllen des EL-Anmeldeformulars 
gerne behilflich sein. Die Ergänzungs­
leistungen werden durch die Kantone 
ausgerichtet und sind steuerfrei. Auch 
entfällt die Gebührenpflicht für Radio 
und TV. Allerdings müssen Sie einen 
Antrag mit der EL-Verfügung bei der 
Serafe AG einreichen. Der Antrag auf 

Gebührenbefreiung kann bereits vor 
dem Vorliegen der EL-Verfügung bei 
der  Serafe AG gestellt werden. Ver­
schiedentlich bestehen auch kommuna­
le Vergünstigungen bei Abonnements 
des öffentlichen Verkehrs.
Wichtig zu wissen ist auch, dass mit dem 
Inkrafttreten der EL-Reform vom 1. Janu­
ar 2021 «Wohneigentümer, welche über 
ein geringes Barvermögen verfügen, 
nicht gezwungen werden, ihre Liegen­
schaft zu verkaufen. Durch die Ergän­
zungsleistungen wird es Wohneigen­
tümerinnen und -eigentümern somit 
ermöglicht, auch bei finanziellen Eng­
pässen in ihrem Eigenheim wohnen zu 
bleiben». Mehr dazu und zu den Berech­
nungsgrundlagen lesen Sie auf Seite 5  
in dieser Ausgabe.

Elisabeth Eicher; SVNW



Editorial 
von SVNW-Vizepräsident  

Werner Wälti

Liebe Leserin
Lieber Leser,

wenn Sie dieses Heft in den Händen 
halten, wissen wir, wie die Abstimmun­
gen über die 13. AHV-Rente und die Er­
höhung des Rentenalters ausgegangen 
sind. Die einen freuts, die anderen nicht. 
Die Frage, wie es nach dem Ableben 
unseres Präsidenten Lukas Bäumle 
mit dem SVNW weitergeht, ist jedoch 
noch offen und stellt uns vor einige 
Herausforderungen.

Lukas Bäumle war ein unermüdlicher 
Schaffer, er hat den SVNW im Vorstand 
des SVS (Schweizerischer Verband 
für Seniorenfragen) vertreten, neben 
VASOS (Vereinigung aktiver Senio­
ren- und Selbsthilfe-Organisationen 
der Schweiz) einer der zwei grossen 
schweizerischen Seniorenverbände. Er 
war ausserdem Präsident der Arbeits­
gruppe Gesundheit im SSR (Schweize­
rischer Seniorenrat). Der SSR berät in 
Altersfragen den Bundesrat, das eid­
genössische Parlament und die Bun­
desverwaltung. Er ist in sechs Arbeits­
gruppen für die Abdeckung der wichti­
gen Altersfragen strukturiert: Gesund­
heit, Soziale Sicherheit, Wirtschaft und 
Steuern, Informations- und Kommunika­
tionstechnologie, Mobilität und Wohnen 

sowie Alter und Gesellschaft. Der SSR 
steht mit den entsprechenden Bundes­
verwaltungen in ständigem Kontakt. 
Die Delegierten des SSR werden hälftig 
vom SVS sowie von VASOS gestellt. Un­
sere Kassiererin, Elisabeth Eicher, war 
während 13 Jahren in verschiedenen 
Arbeitsgruppen des SSR tätig.
Im «autonom» hat Lukas dank seiner 
fundierten Fachkenntnisse und seiner 
Beziehungen zum BAG (Bundesamt für 
Gesundheit) und weiteren Institutionen 
laufend Artikel verfasst. 

Der SVNW-Vorstand ist daran, diese 
Lücken zu füllen. Strategisch bedeut­
sam ist der Kontakt mit «Bern», der über 
den SVS und den SSR läuft. Es ist uns 
gelungen, einen ehemaligen BL-Landrat 
und langjähriges Mitglied des Gemein­
derats Arlesheim, Anton Fritschi, Dr. sc. 
tech., für den Vorstand des SVNW zu 
gewinnen. Er ist bereit, den SVNW im 
Vorstand des SVS zu vertreten. An der 
nächsten Mitgliederversammlung im 
Juni werden wir ihn zur Wahl in den 
SVNW-Vorstand vorschlagen.
Strategisch wichtig sind auch die 
Kontakte zu den Kantonsregierungen. 
Der SVNW ist mit je zwei Vorstandsmit­
gliedern im Seniorenrat BL und für Ba­
sel-Stadt in der «55+Alterskonferenz» 
vertreten. Handlungsbedarf besteht in 
den Kantonen AG und SO.

Die fundierten Artikel von Lukas 
Bäumle zu den politischen Anliegen 
der Senioren auf Bundesebene können 
wir nicht aus den Ärmeln schütteln. 

Doch da hat sich eine andere Möglich­
keit ergeben, die Leserinnen und Leser 
des «autonom» auf dem Laufenden zu 
halten. Die Zeitschrift «Die Stimme der 
Senioren», die gemeinsam vom SSR, 
dem SVS und VASOS herausgegeben 
wurde, ist eingestellt worden. Der SVS 
hat nun entschieden, interessante Ar­
tikel in regionalen und kantonalen Pu­
blikationen wie der des «autonom» zu 
veröffentlichen. 
Wieso ist der Kontakt mit dem SVS, dem 
SSR sowie anderen Altersorganisa­
tionen für den SVNW wichtig? In fast 
allen Gemeinden gibt es Altersverei­
ne, viele Firmen haben Pensionierten­
vereinigungen. Die meisten dieser Ver­
eine kümmern sich um kulturelle, so­
ziale, sportliche und gesellschaftliche 
Aspekte, eher selten um politische, die 
sie quasi an die entsprechende Dach­
organisation delegieren. Durch die Mit­
gliedschaft beim SVNW oder anderen 
Dachorganisationen werden sie über 
Publikationen wie das «autonom» dar­
über informiert, was in der Alterspolitik 
beim Bund und ihrem Kanton aktuell 
ist. Zudem können die Altersvereine, 
die Mitglied des SVNW sind, Anliegen 
an die Dachorganisationen weiterge­
ben (z.B. Übermedikation in Pflegehei­
men, ältere Mitmenschen belastende 
Covid-19-Situationen). Solche Anliegen 
werden via Dachorganisation an die 
Kantonsregierung oder via SVS und 
SSR an den Bund weitergeleitet.
Entsprechend dem föderalistischen 
System der Schweiz ist die Zusammen­
arbeit der Senioren-Dachorganisationen 
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mit den Kantonen und Gemeinden 
unterschiedlich. Da die Altersorgani­
sationen private Vereine mit eige­
nen Statuten und Zielen sind, gibt es 
zwangsläufig Überschneidungen und 
Mehrspurigkeiten.

Die wohl bekannteste Altersorganisa­
tion, die Grauen Panther, arbeitet auf 
politischer Ebene selbstständig, ist je­
doch auch aktiv in der «55+Senioren­
konferenz» Basel und im Seniorenrat 
BL vertreten.
Neben dem vierteljährlich erscheinen­
den «autonom» hat der SVNW auch 
eine Webseite, die jedoch seit Herbst 
2023 auf eine Aktualisierung wartet. 
Wir bitten unsere Online-Leser und 
-Leserinnen um etwas Nachsicht und 
Geduld.  Mit dem Ausscheiden unseres 
langjährigen Redaktionsleiters hat sich 
auch unser Webmaster verabschiedet. 
Wir möchten die Webseite neu aufstel­
len, doch noch fehlen uns die finanziel­
len Mittel sowie eine Nachfolgerin oder 
ein Nachfolger, der dies mit Fachkennt­
nis auf den Weg bringen könnte. Sollte 
jemand aus dem Leserkreis interessiert 
sein, das Ressort Webseite zu überneh­
men, meldet euch bei uns. 
Doch der Elefant im Raum ist die Su­
che nach einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten des SVNW. Aufgrund der 

Altersstruktur und weiteren geplanten 
Abgängen findet sich im gegenwärti­
gen Vorstand keine sinnvolle Lösung. 
Wir sind am Suchen; sollte jemand aus 
der Leserschaft interessiert sein, mel­
det euch bitte.

Wie eingangs erwähnt, wenn die Früh­
lingsausgabe des «autonom» bei Ihnen 
im Briefkasten liegt, sind die Abstim­
mungen für eine 13. AHV-Rente und 
die Erhöhung des Rentenalters bereits 
entschieden. Der SVS hatte die Initia­
tive für eine 13. AHV-Rente dezidiert 
abgelehnt, VASOS hatte ebenso dezi­
diert zugestimmt. Folglich konnte der 

SSR keine Empfehlung abgeben. Daher 
hatten der SVS und VASOS beschlos­
sen, an der TV-Sendung «Arena» zur 
13. AHV-Rente nicht teilzunehmen. Der 
eher seltene Dissens zwischen SVS und 
VASOS sollte nicht öffentlich ausgetra­
gen werden.
Zum besseren Verständnis: Dem SVS ge­
hören eher konservative Verbände und 
Organisationen an, während die Mitglie­
der von VASOS eher einem progressiven 
Spektrum zugeordnet werden können 
(z.B. Graue Panther Nordwestschweiz, 
Gewerkschaftsbund).  Unabhängig da­
von setzen sich beide Organisationen 
uneingeschränkt für das Wohl und die 
Interessen der älteren Generation ein 
und ziehen meist am gleichen Strick.

Der SVNW-Vorstand war sich in die­
sen Fragen ebenfalls nicht einig und 
gab daher keine Abstimmungsemp­
fehlung bekannt. Empfehlungen des 
SVNW-Vorstands sind oftmals mit an­
deren Dachorganisationen abgespro­
chen. Mitglieder-Umfragen, die statis­
tisch signifikant sind, können aufgrund 
fehlender personeller und finanzieller 
Mittel nicht durchgeführt werden. 

Liebe Leserin, lieber Leser, ich wünsche 
Ihnen einen sonnigen, schönen Früh­
ling, gute Gesundheit und Zufriedenheit.

Mitglieder des Seniorenrates BL

• ��Seniorenverband Nordwestschweiz  
www.svnw.ch

• �Kantonalverband der Altersvereine Baselland

• �Graue Panther Nordwestschweiz  
www.grauepanther.ch

• �Novartis Pensionierten-Vereinigung 
www.npv.ch

Mitglieder 55+ Basler Seniorenkonferenz

• �Seniorenverband  
Nordwestschweiz  
www.svnw.ch

• �AVIVO Region Basel  
www.avivo-basel.ch 

• �Graue Panther Nordwestschweiz  
www.grauepanther.ch

• �IG60+ 
www.ig60plus.ch

• �Novartis Pensionierten-Vereinigung NPV  
www.npv.ch

• �Pensioniertenvereinigung Roche  
www.pvroche.ch 

• �UNIA Pensionierte, www.unia.ch

• �KoFra (IGB) Kommission für Altersfragen  
der Israelitischen Gemeinde Basel

• �QueerAltern Basel 
www.queeraltern-basel.ch
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«Zusammen Interessantes erleben und Geselligkeit 
pflegen – Rückblick auf die Mitgliederevents»

«Einblicke in die Geheimnisse der 
Iberer im Antikenmuseum Basel»  
Am 25. Januar führte uns Herr Dr. Dozio 
mit Begeisterung und Fachwissen durch 
eine faszinierende Ausstellung über die 
Vielfalt der iberischen Völker.

In einer interessanten Ausstellung, kon­
zipiert in Zusammenarbeit zwischen 
dem Antikenmuseum Basel und dem 
Museu d’Arquelogia de Catalunya, er­
hielten wir einen Eindruck in die neues­
ten Erkenntnisse über eine vergessene 
Zivilisation.  Die Iberer lebten zwischen 
dem 6. und 1. Jahrhundert v. Chr. im 
Osten der iberischen Halbinsel, bevor 
sie von den Römern erobert wurden und 
ihre Kultur nach und nach verschwand. 
Wir unternahmen eine spannende Reise, 
bei der wir mehr über die Sprache und 
die Schrift bis hin zur iberischen Götter­
welt erfuhren. Wir entdeckten die Kunst 
und Kultur der Iberer und waren be­
eindruckt von den zweihundertsechzig 
aussergewöhnlich schönen Originalob­
jekten, die aus rund vierzig Grabungs­
stätten stammten. 

Die sehenswerte Sonderausstellung ist 
noch bis zum 26. Mai 2024 zu sehen.
Text und Bilder: Susan Serena, SVNW 

«Führung durch das Kloster Maria
stein am 29. Februar 2024»  
Mariastein ist der zweitgrösste Wall­
fahrtsort der Schweiz nach Einsiedeln. 
Seine Entstehung und auch seinen Na­
men verdankt er einer Legende.
Im Mittelalter hütete eine Bäuerin mit 
ihrem Sohn die Schafe auf den Wiesen 
des heutigen Ortes. Die Mutter legte sich 
für einen Moment in eine schattige Höh­
le zum Ausruhen. Der kleine Bub geriet 
beim Spielen an den Rand des Felsens 
über dem Weg im Tal. Er stürzte ab, wur­
de von unsichtbaren Händen getragen 
und landete unversehrt im Tal. Hier er­
schien ihm eine Frau und hiess ihn, auf 
dem Felsen eine Kapelle zu errichten. 
Der Vater des Buben deutete die Frau 
als Marienerscheinung und liess ihr zu 
Ehren auf dem Felsen (dem Stein) eine 
Kapelle errichten, eine Marienkapelle. 
Diese wurde mehrfach zerstört und wie­
der aufgebaut. Heute befindet sich die 
Gnadenkapelle an diesem Ort. 
Bald pilgerten Gläubige zu Maria im 
Stein, es entwickelte sich der Wallfahrts­
ort. Dies erfuhren auch die Benedikti­
ner im Kloster Beinwil und gründeten im 
12. Jahrhundert die erste Kirche, neben 
der Marienkapelle. Auch diese wurde 
mehrfach zerstört und wieder aufge­
baut. Die Mönche errichteten auch die 
zugehörigen Klosterbauten. Das Kloster­
leben wurde zu Zeiten der Reformation 
und später unter Napoleon nicht mehr 
geduldet und die Mönche mussten flie­
hen. Während des 2. Weltkrieges muss­
ten sie erneut flüchten und kehrten nach 
Mariastein zurück. Vom Kanton Solo­
thurn erhielten sie Asyl. Sie konnten das 
benediktinische Leben erneut aufbauen, 
doch erst 1971 wurde ihnen das Kloster 
wieder ganz übergeben. Die Klosterkir­
che wurde wieder offiziell geweiht und 
der Abt offiziell eingesetzt.
Anfang des 20. Jahrhunderts begann die 
Renovation der Kirche in ihren heutigen 
Zustand. Die Innenausstattung im Stil 
des Neobarock erzählt auf vielen Bildern 
die Legende der Entstehung des Ortes 
und die Lebensweise der Benediktiner.
Dies alles und einiges mehr erfuhren 
über dreissig unserer Einzelmitglie­
der während der Führung durch einen 

Benediktinerpater in der Kirche, im 
Kreuzgang und Refektorium, wo eine 
eine sehr kostbare hölzerne Kassetten­
decke freigelegt wurde, die viele Jahre 
unter einer Gipsschicht verborgen lag. 
Wir erfuhren auch von Räumlichkeiten, 
die für Tagungen und Seminare genutzt 
werden können. Dies ist für die noch 
sechzehn aktiven Mönche sehr wichtig, 
ist doch die Wallfahrt und Vermietung 
von Räumen eine wichtige Einnahme­
quelle für das Kloster. Zuletzt stieg die 
Gruppe die fast sechzig Stufen hinunter 
in die Gnadenkapelle. Auch diese ist neu 
renoviert und Maria thront in der Felsen­
wand. Ihr vielsetiges Wunderwirken ist 
im Abgang zur Kapelle durch unzählige 
Votivtafeln bezeugt.
So konnte unsere Gruppe, bepackt mit 
vielen neuen Informationen und Ein­
drücken, wieder aufsteigen in die weni­
ger wunderträchtige Welt und sich bei 
einer Erfrischung im nahen Restaurant 
erholen oder direkt auf den Heimweg 
machen.

Text: Gisela Konstantinidis, SVNW
Bilder: Susanne Szabo, SVNW
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Ergänzungsleistungen trotz Wohneigentum 
Ergänzungsleistungen trotz selbst bewohntem Wohneigentum: Eine Hilfe für Immobilien­
eigentümerinnen und -eigentümer ohne genügend Einkommen resp. Liquidität

In der Schweiz ist der Erwerb von 
Wohneigentum für viele Menschen ein 
lang ersehnter Traum. Das eigene Haus 
oder die eigene Wohnung sind nicht 
nur ein Symbol von Sicherheit und 
Unabhängigkeit, sondern auch eine 
Investition in die Zukunft. Doch werden 
Hauseigentümer gezwungen, ihre Lie­
genschaft zu verkaufen, wenn im Alter 
finanzielle Schwierigkeiten auftreten?
Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
hat jede Person, die eine AHV- oder 
IV-Rente bezieht, und das Einkom­
men oder der Vermögensverzehr zur 
Deckung ihres Lebensbedarfs nicht 
ausreicht. Die Ergänzungsleistungen 
berechnen sich anhand der Differenz 
zwischen den anrechenbaren Einnah­
men und den anerkannten Ausgaben.
Zu den anrechenbaren Einnahmen 
zählen neben den Einnahmen aus 
Renten und Erwerbseinkünften auch 
Einkünfte aus beweglichem und un­
beweglichem Vermögen. Dazu gehört 
insbesondere der Eigenmietwert der 
selbst bewohnten Liegenschaft (Art. 11 
Abs. 1 Bst. b ELG). Als Einnahmen 
werden ausserdem jährlich ein Zehn­
tel (bzw. ein Fünfzehntel bei IV-Rent­
nerinnen und -Rentnern) des Reinver­
mögens hinzugerechnet, soweit dieses 
den Wert von Fr. 30’000.– für Allein­
stehende bzw. Fr. 50’000.– für Ehepaa­
re übersteigt. Da Liegenschaften in 
der Regel einen höheren Wert haben, 
bleibt der Liegenschaftswert im Um­
fang von Fr. 112’500.– unberücksichtigt 

und lediglich der Betrag, welcher die 
Freigrenze von Fr. 112’500.– übersteigt, 
wird als Reinvermögen berücksichtigt. 
Bei Ehegatten, von denen der eine im 
Wohneigentum und der andere im 
Heim lebt, wird nur der Wert der Lie­
genschaft berücksichtigt, der den Be­
trag von Fr. 300’000.– übersteigt.
Um die Ergänzungsleistungen anhand 
der persönlichen finanziellen Situation 
individuell berechnen zu können, wer­
den neben den anrechenbaren Ein­
nahmen auch die laufenden Ausgaben 
berücksichtigt. Personen, die Wohn­
eigentum besitzen, haben möglicher­
weise höhere Wohnkosten, müssen 
aber im Gegenzug keine Miete bezah­
len. Anstelle eines Mietzinses wird da­
her der Mietwert der Liegenschaft als 
anrechenbarer Aufwand anerkannt. 
Zusätzlich werden die Gebäudeunter­
haltskosten und Hypothekarzinsen bis 
zur Höhe des Bruttoertrags der Liegen­
schaft berücksichtigt (Art. 10 Abs.  1 
Bst. c und Abs. 3 Bst. b ELG).
Mit der EL-Reform, die am 1. Januar 
2021 in Kraft trat, gilt neu eine Ver­
mögensschwelle von Fr. 100’000.– für 
Alleinstehende bzw. Fr. 200’000.– für 
Ehepaare. Wer über ein höheres Rein­
vermögen verfügt, hat keinen An­
spruch mehr auf Ergänzungsleistun­
gen, da der Lebensunterhalt oberhalb 
dieser Schwelle in der Regel nicht 
gefährdet ist. Für die Berechnung 
des Vermögens von Fr. 100’000.– bzw. 
Fr. 200’000.– wird der Wert von selbst 

bewohnten Liegenschaften jedoch 
nicht berücksichtigt (Art.  9a Abs. 2 
ELG). Damit soll sichergestellt wer­
den, dass Wohneigentümer, die über 
ein geringes Barvermögen verfügen, 
nicht gezwungen werden, ihre Liegen­
schaft zu verkaufen. Durch die Ergän­
zungsleistungen wird es Wohneigen­
tümerinnen und -eigentümer somit 
ermöglicht, auch bei finanziellen Eng­
pässen in ihrem Eigenheim wohnen 
zu bleiben.
Die Erben haben jedoch Ergänzungs­
leistungen nach dem Tod der EL-Be­
züger – bis zu einem Freibetrag in der 
Höhe von Fr. 40’000.– – aus dem Nach­
lass zurückzuerstatten. Sind die Eigen­
tümer verheiratet, entsteht diese Rück­
erstattungspflicht erst beim Versterben 
des zweiten Ehegatten und wiederum 
nur auf denjenigen Teil des Nachlas­
ses, der den Betrag von Fr. 40’000.– 
übersteigt (Art. 16a ELG). Das zustän­
dige Amt für Sozialbeiträge hat den 
Rückforderungsanspruch innerhalb 
eines Jahres, nachdem sie vom Tod des 
EL-Bezügers Kenntnis erhalten hat, je­
doch spätestens nach Ablauf von zehn 
Jahren nach der Entrichtung der ein­
zelnen Leistung geltend zu machen, an­
sonsten der Rückforderungsanspruch 
erlischt (Art. 16b ELG). 

Dr. Agnes Dormann, 
MLAW Manuela Pecorelli, 
Battegay Dürr AG, 
Basel, 27. Februar 2024

Datum	 Führungen / Veranstaltungen 2024 für Einzelmitglieder
21. März	� Farbenpracht und Ohrenschmaus, Führung durch das neue Vogelhaus Zoo Basel

24. April	 Feldschlösschen Rheinfelden

29. Mai	 Blindenhund-Schule in Liestal

19. Juni	 Mitgliederversammlung (siehe Einladung in diesem Heft)

22. August	 Besuch im Kräuterhaus Ricola in Laufen

26. September	 REGA BS

30. Oktober	 Öffentliche Veranstaltung

20. November	� Besuch in der Backstube Sutter Begg: vom Rohstoff bis zur Auslieferung

Da wir noch nicht für alle Führungen eine definitive Zusage erhalten haben, könnte es unter Umständen zu Programm- und 
Datenänderungen kommen. Wir danken für Ihr Verständnis.

� S. Serena / G. Konstandinidis / E. Eicher
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Nachrichten aus den Dachverbänden
Seniorenrat BL: 20. Dezember 2023

Stellungnahme zur Landratsvorlage 
betreffend «Einführungsgesetz des 
Kantons Basel-Landschaft zum Bun­
desgesetz über die Förderung der Aus­
bildung im Bereich der Pflege (EG BG 
FAP)». 
Die Stellungsnahme, welche per E-Mail 
an die Volkswirtschafts- und Gesund­
heitsdirektion Baselland, Amt für Ge­
sundheit, Frau Gabriele Marty, gesendet 
wurde, ist auf www.grauepanther.ch 
publiziert und einsehbar. 

SVS/ASA: 1. März 2024
Seniorenverband wehrt sich gegen 
neuste Diskriminierung der älteren 
Personen durch die SBB
Der Vorstand des Schweizerischen Ver­
bandes für Seniorenfragen SVS protes­
tiert in aller Form gegen die von den 
SBB kurzfristig per Dezember 2025 ge­
plante Abschaffung der Mehrfahrten- 
und Multitageskarten.

Auf Ende 2025 wollen die SBB Mehr­
fahrten- und Multitageskarten abschaf­
fen. Das Unternehmen macht geltend, 
es lohne sich nicht mehr und die Nach­
frage nach dem Angebot sei gering. Der 
SVS-Vorstand weist diese Behauptung 
als klar sachwidrig und irreführend zu­
rück. Die im vergangenen Jahr verkauf­
ten 6,3 Millionen Stempelkarten zeigen, 
dass diese bei der Kundschaft sehr be­
liebt sind.
Mit einer sehr kurzen Übergangsfrist 
wird einmal mehr versucht, ältere, vul­
nerable Menschen und Personen ohne 
Smartphone in ihrer Mobilität einzu­
schränken und gesellschaftlich auszu­
grenzen. Der Schweizerische Verband 
für Seniorenfragen SVS ist nicht bereit, 
diese Massnahme – ein weiterer Ab­
bau des Service public durch die SBB 
als staatliches Unternehmen mit einer 
100-prozentigen Bundesbeteiligung – 
zu akzeptieren.

Die SBB haben nicht den politischen 
Auftrag, die schwächeren Bevölke­
rungsgruppen bei ihren Transportbe­
dürfnissen zu diskriminieren, sondern 
deren Transport möglichst umfassend 
sicherzustellen.
Der Vorstand des Schweizerischen Ver­
bandes für Seniorenfragen SVS wird 
Massnahmen ergreifen, um auf politi­
schem Weg die geplante Massnahme 
der SBB zu verhindern.

Rudolf Joder, Präsident SVS,  
Alt-Nationalrat

Nachrichten aus den Kantonen
Liestal, 6. Februar 2024: Kanton fördert altersgerechte  
Umbauten von bestehendem Wohnraum

Die Förderung des altersgerechten 
Wohnens ist Teil der Umsetzung des 
Gesetzes über die Wohnbauförderung, 
welches per 1. Januar 2024 in Kraft ge­
treten ist. Menschen im AHV-Alter kön­
nen durch Inkrafttreten des Gesetzes 
unter bestimmten Voraussetzungen 
bei altersgerechten Umbaumassnah­
men ihres Wohneigentums unterstützt 
werden. 
Die Unterstützung umfasst einer­
seits Beratung zu altersgerechtem 
Wohnen und andererseits finanziel­
le Förderbeiträge durch den Kanton. 
Der Kanton Basel-Landschaft hat die 
Organisation Procap mit entsprechen­
den Beratungen und der Vorprüfung 
von Förderbeiträgen beauftragt. Zu 
diesem Zweck führt Procap in Liestal 
neu eine Fachstelle für altersgerechte 

Wohnumbauten. Mit der Broschüre 
«Altersgerechte Umbauten von Wohn­
raum» soll das «Förderprogramm für 
den Umbau von bestehendem Wohn­
raum im Kanton Basel-Landschaft für 
Personen im AHV-Alter» vorgestellt 
und verbreitet werden. Die Informati­
onen richten sich an die Anspruchs­
gruppen des kantonalen Förderpro­
gramms, an die Fachstellen Alter der 
Gemeinden, an die Informations- und 
Beratungsstellen der Versorgungsregi­
onen, an Organisationen und Vereine 
mit Bezug zum Thema Alter und weitere 
Interessierte. 

Weiterführende Informationen: Bro­
schüre «Altersgerechte Umbauten von 
Wohnraum» einsehen/herunterladen/
bestellen auf www.baselland.ch

Anmerkung der SVNW-Redaktion: Der 
Seniorenreat BL hatte während der 
Vernehmlassung eine Stellungnahme 
eingereicht, welche zum finalen Ge­
setzestext beigetragen hat.

ALTERSGERECHTE UMBAUTEN VON WOHNRAUM

FÖRDERPROGRAMM DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT

Für Menschen mit Handicap.Ohne Wenn und Aber.
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 SVS NEWS

Rudolf Joder, Präsident, und Denise Moser, Vizepräsidentin � Foto: Cäcilia Hänni

Gedenken  
an Lukas Bäumle 

Am 11. November mussten wir die 
traurige Nachricht zur Kenntnis neh­
men, dass unser Vorstandskollege 
Lukas Bäumle im Alter von 72 Jahren 
nach langer Krankheit verstorben ist. 
Lukas hat sich während vielen Jahren 
für den SVS und die damit verbun­
denen Aufgaben im Schweizerischen 
Seniorenrat SSR engagiert. Sein 
Schwerpunkt war die Gesundheits­
politik. Als Vertreter des SSR war er 
ein wichtiger Ansprechpartner für 
das Bundesamt für Gesundheit BAG. 
Er hat die Entwicklung des SVS we­
sentlich mitgeprägt und sich bis zu­
letzt mit seinem Wissen eingebracht. 
Wir werden Lukas und seinen per­
sönlichen Einsatz stets in dankbarer 
Erinnerung behalten. 

SVS-Kongress am internationalen Tag der älteren Menschen
Der Kongress findet am Diens­
tag, 1. Oktober 2024, von 10 bis 
16 Uhr, im Hotel Bern, Zeug­
hausgasse 9, 3011 Bern, statt. 
Zum Thema «Die Schweiz in 
10 Jahren aus der Perspek­
tive der demografischen Ent­
wicklung» äussern sich Re­
ferentinnen und Referenten 
mit dem Fokus: Wirtschaft / Zukunftsforschung /  
Chancen / Medizin.

Programm und Anmeldung zur Tagung unter  
https://www.seniorenfragen.ch/kongress2024/  
oder via eMail  info@seniorenfragen.ch

Der SVS in den Medien
Im Zusammenhang mit der von der Präsidentenkonferenz gefassten Parole 
zur 13. AHV-Rente waren die Vorstandsmitglieder im Vorfeld der Abstimmung 
gefragte Gesprächspartnerinnen und -partner in den elektronischen und ge­
druckten Medien. 
Denise Moser, Ressort Kommunikation denise.moser@seniorenfragen.ch  

Der SVS in der Öffentlichkeit
Der SVS am Pro Senectute-Kongress
Am 18. Januar 2024 war der SVS-Vorstand am Alterskongress von Pro Senec­
tute Schweiz mit einem Stand vor Ort. Mit der Save the Date Karte hat er die 
öffentliche Werbung für seinen eigenen Kongress gestartet. Neben dem Besuch 
der Referate und Workshops haben die Vorstandsmitglieder interessante Kon­
takte geknüpft. 

Bargeldinitiative
Die SVS-Präsidentenkonferenz ist über­
zeugt, dass für viele Seniorinnen und 
Senioren die Verwendung von Bargeld 
die einfachste Form ist, den Alltag zu be­
wältigen und am gesellschaftlichen Le­
ben teilzuhaben. Sie hat daher im Herbst 
2023 eine entsprechende Resolution 
verabschiedet, die Bundesrat und Par­
lament auffordert, die Bedürfnisse und 
Lebensumstände der älteren Genera­
tion zu respektieren. Dazu gehört unter 
anderem, Bargeld als Zahlungsmittel zu 
erhalten und die Bargeldversorgung in 
der Bundesverfassung sicherzustellen. 
Der Resolutionstext ist auf der Webseite 
www.seniorenfragen.ch/ in der Rubrik 
Berichte & Informationen zu lesen.
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Der Seniorenrat ist Sprachrohr der Älteren�  
Der Baselbieter Regierungsrat will enger mit dem Seniorenrat zusammenarbeiten 

Der Seniorenrat Baselland setzt sich für 
die sozialen, materiellen und kulturel­
len Interessen der älteren Bevölkerung 
ein. Die Trägerverbände haben meh­
rere Tausend Mitglieder – seit Kurzem 
werden sie stärker in die Arbeit der Ba­
selbieter Regierung einbezogen.
Der Seniorenrat Baselland ist die 
Dachorganisation der Altersverbände  
Graue Panther, Seniorenverband 
Nordwestschweiz, Kantonalverband 
der Altersvereine und Novartis-Pen­
sionierten-Vereinigung. Assoziiert ist 
der Verband Basellandschaftlicher Ge­
meinden (VBLG), da Altersfragen häu­
fig auf Gemeindeebene gelöst werden. 
Die Vereinigung ist 2001 als Alterskon­
ferenz gegründet worden und trägt in­
zwischen den Namen Seniorenrat.
Anfang 2024 hat der Regierungsrat mit­
geteilt, dass er sich aufgrund seines re­
vidierten Altersleitbilds von 2023 zum 
Ziel gesetzt hat, dass die Partizipation 
der Seniorinnen- und Seniorenorgani­
sationen auf Kantons- und Gemeinde­
ebene bei der Erarbeitung von sozialen 
Massnahmen und politischen Geschäf­
ten institutionalisiert wird. So findet 
künftig unter der Leitung des Vorste­
hers der Volkswirtschafts- und Gesund­
heitsdirektion (VGD) einmal jährlich im 
Herbst eine Austauschsitzung mit dem 
Seniorenrat und dem Verband Basel­
landschaftlicher Gemeinden (VBLG) 

statt. Zusätzlich findet jährlich eine so­
genannte Alterstagung mit erweitertem 
Teilnehmerfeld statt, die im Jahr 2024 
durch den VBLG und im Jahr 2025 
durch den Seniorenrat organisiert wird.

Kanton kontaktiert Seniorenrat
Die Tagungen werden von der Abtei­
lung Alter der VGD mit Inputs und in 
Absprache mit dem Seniorenrat für den 
Vorsteher des Departements vorberei­
tet, was aber nicht die einzige Koopera­
tion ist. Die Abteilungsleiterin Gabriele 
Marty, diplomierte Psychologin mit Wei­
terbildung in Gerontologie und Gesund­
heitsökonomie: «Ich kontaktiere den Se­
niorenrat, wenn ich feststelle, dass wir 
Arbeiten vorbereiten, die insbesondere 
die Zielgruppe Seniorinnen und Senio­
ren des Baselbiets betreffen.» Mögliche 
Themen sind dabei breit gefächert. Sie 
reichen von Wohnen, Mobilität, Krimi­
nalität, über betreuende und pflegende 
Angehörige bis Digitalisierung.

Mehr öffentliche Kommunikation
Im neuen Wohnbaufördergesetz des 
Kantons ist explizit die Förderung des 
altersgerechten Wohnens aufgeführt. 
Gabriele Marty: «Da geht es um Um­
bauten von bestehendem Wohnraum. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
können beim Kanton Prämien bean­
tragt werden, zum Beispiel für den Um­
bau des Badezimmers für den altersge­
rechten Gebrauch. In der entsprechen­
den Begleitgruppe ist der Seniorenrat 
vertreten.»

Wahrgenommen wird diese Vertretung 
in der Begleitgruppe Wohnbauförder­
gesetz von Marc Joset, seit dem 1.1.2024 
neuer Präsident des Seniorenrats und 
von 2000 bis 2024 SP-Landrat, in dem 
er 11 Jahre den Vorsitz der landrätli­
chen Finanzkommission innehatte. 
Was sind die Ziele des neuen Präsiden­
ten? Joset: «Unter anderem möchte ich 
den Seniorenrat bekannter machen mit 
Communiqués zu aktuellen Altersfra­
gen. Dafür werden wir mit kritischem 
Blick die Umsetzung neuer Gesetze 
in den Gemeinden und Vorlagen des 
Landrats verfolgen.» Namentlich nennt 
er das neue Gesetz über Betreuung und 
Pflege im Alter in den Gemeinden und 
die kantonale Umsetzung der Pflege­
initiative, die das Schweizervolk ange­
nommen hat. 
Adressaten der 2025 vom Seniorenrat 
organisierten Alterstagung sind fach­
lich im Seniorenbereich tätige Perso­
nen (Altersorganisationen, Behörden­
mitglieder, Dienstleistungserbringer, 
Hausärztinnen und -ärzte und Non-
Profit-Organisationen). Das Tagungs­
thema ist noch nicht definiert, für eine 
Keynote hat Joset aber schon alt Bun­
desrätin Evelyne Widmer Schlumpf 
als Präsidentin von Pro Senectute 
angefragt.

Andreas Bitterlin
Der Artikel erschien auch in der  
Baselbieter Zeitung «Volksstimme»

Marc Joset, Präsident des Seniorenrats, und Gabriele Marty, Leiterin Abteilung Alter 
beim Kanton, arbeiten bei der Alterspolitik zusammen.� Bilder Andreas Bitterlin

+41 61 315 21 21 
bethesda-spital.ch

Wo interdisziplinäre Behandlung 
auf menschliche Wärme trifft. 
Willkommen im Bethesda Spital.
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Neu starten beim Wohnen im Alter? 
Der «Südbaustein» von Homebase macht es möglich

Vor bald zwei Jahren hat die Wohn­
baugenossenschaft Homebase in 
Kooperation mit dem SVNW und den 
Grauen Panthern Nordwestschweiz 
eine Workshop-Serie zum Wohnen 
im Alter im «Südbaustein» auf dem 
Areal der Zentrale Pratteln durchge­
führt. Der «Südbaustein» mit über 
100 Wohnmodulen wird die erste Lie­
genschaft der Genossenschaft sein. 
Er ist Teil einer grösseren Arealent­
wicklung am Bahnhof Pratteln und 
kann voraussichtlich Ende 2026 be­
zogen werden.
Der Vorstand der Genossenschaft woll­
te wissen, worauf die Genossenschaft 
bei der Entwicklung des Projekts ach­
ten soll, damit der «Südbaustein» 
attraktiv für das Wohnen im Alter ist. 
Weshalb war diese Frage wichtig? Im 
«Südbaustein» entstehen besondere 
Wohnungen, die eine Form des gemein­
schaftlichen Eigentums sind: Genossen­
schafter sind Mieterinnen, aber auch 
«Eigentümerinnen». Denn sie haben 
einerseits mit dem Genossenschafts­
anteil eine eigentumsähnliche (sichere) 
Wohnsituation und können andererseits 
ihre Wohnungen selbst ausbauen. Wer 
in den «Südbaustein» zieht, bestimmt 
selbst darüber, wie Zimmerwände gezo­
gen, wo Bad und Küche angeordnet und 
welche Geräte eingebaut werden. Jeder 
und jede hat also die Freiheit, sich die 
Wohnung selbst zu gestalten. 

Ähnlich wie beim Eigentum muss 
Eigenkapital in Form von Anteilsschei­
nen eingebracht werden, der Betrag 
liegt allerdings weit unter den Preisen 
von Stockwerkeigentum. Und weil der 
«Südbaustein» vom Komfort auf ein 
Minimum reduziert wird – er funktio­
niert praktisch ohne Heizung – liegen 
die monatlichen Mietpreise weit unter 
den Marktpreisen.
Seit der Workshop-Serie vor zwei Jah­
ren ist einiges geschehen: Im März er­
folgt die Baueingabe, voraussichtlich im 
Herbst starten die Arbeiten und Ende 
2026 werden die ersten Bewohnerin­
nen und Bewohner ihre Wohnmodule 
beziehen und einrichten können. Aus 
den Workshops hat der Vorstand abge­
leitet, dass eine Beratung zum Ausbau 
der Module angeboten und gemeinsa­
me «Bestellungen» koordiniert werden, 
eine Handwerksliste zur Verfügung 
gestellt wird und Ateliers für gemein­
schaftliche Nutzungen reserviert wer­
den. Das Wohnen bis ins höhere Alter 
wird dadurch ermöglicht, dass Zug, Bus 
und Tram praktisch vor der Türe sind, 
der Einkauf in wenigen Gehminuten 
erledigt werden kann und im Quartier 
Gesundheitsdienstleistungen bezogen 
werden können. Was in den Diskus­
sionen aber genauso wichtig war: Der 
«Südbaustein» bietet mit der begeg­
nungsfördernden Architektur und der 
Teilnahme an Generalversammlungen 
der Genossenschaft ein Fundament für 

nachbarschaftliche Kontakte und Aus­
tauschmöglichkeiten bis ins hohe Alter.
Weil es bis zum Bezug noch eine Weile 
dauert, gibt es regelmässig Informati­
onsveranstaltungen und Workshops, 
bei denen sich Interessierte informie­
ren, austauschen und kennenlernen 
können. Wer sich für eine Wohnung 
bei Homebase  interessiert,  kann be­
reits heute ein Wohnmodul reservieren 
(https://homebase.swiss/projekte/
suedbaustein-pratteln).

Joëlle Zimmerli, Vorstands­
mitglied Genossenschaft Homebase
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Das Projekt AdvantAGE – Für einen sicheren Übergang 
vom Spital nach Hause
Das Projekt AdvantAGE («Implementierung und Evaluation eines interprofessionellen 
Versorgungsmodells zur Unterstützung älterer Menschen mit komplexen Situationen beim 
Übergang vom Spital nach Hause») bietet Patientinnen und Patienten der Universitären 
Altersmedizin FELIX PLATTER und ihren Angehörigen eine individuelle Betreuung in der 
Übergangsphase vom Spitalaustritt zu einem sicheren Alltag zu Hause an.

Nach einem Spitalaufenthalt ist der All­
tag für ältere Menschen häufig nicht 
mehr wie zuvor: Kräfte haben abgenom­
men, Routinen funktionieren nicht mehr, 
teilweise muss erlernt werden mit neuen 
Einschränkungen umzugehen. Die erste 
Zeit nach dem Spitalaufenthalt ist häufig 
schwierig und ältere Menschen haben 
ein besonders hohes Risiko, wieder ins 
Spital einzutreten. Um dem vorzubeu­
gen, wurde im Rahmen des Projekts Ad­
vantAGE ein neues Versorgungsmodell 
für diese Übergangsphase entwickelt.
AdvantAGE wird vom Gesundheitsde­
partmente Basel-Stadt als Pilotprojekt 
im Zeitraum 2023 – 2025 finanziert. Die 
Entwicklung des neuen Versorgungs­
modells erfolgte in enger Zusammenar­
beit mit hiesigen Gesundheitsanbietern, 
z.B. Spitex Basel, Hausärzten, Apothe­
kern, Vertretern des Seniorenverbands 
Nordwestschweiz, Patientinnen und Pa­
tienten und deren Angehörigen.
Während des Aufenthalts in der Uni­
versitären Altersmedizin Felix Platter 
werden Patientinnen und Patienten 
nach festgelegten Kriterien ausge­
wählt und zur Teilnahme am Projekt 
eingeladen. Noch im Spital lernen sie 
ihre Ansprechperson des AdvantAGE- 
Teams kennen. Im Team arbeiten vier 
Advanced Practice Nurses (APNs, Pfle­
gefachpersonen mit einem Masterab­
schluss), ein Sozialberater, zwei Ärz­
tinnen sowie eine Ergotherapeutin und 
Ernährungsberaterin.

Im Anschluss an den Spitalaufenthalt 
erhalten die Patientinnen und Patienten 
einen Hausbesuch von einer APN. Diese 
involviert bei Bedarf andere Mitglieder 
des multiprofessionellen Teams. Wäh­
rend der Hausbesuche führt die APN 
u.a. klinische Untersuchungen, Medi­
kamentenabgleiche und Beratungen 
durch, erhebt den gesundheitlichen und 
sozialen Bedarf und sorgt für Unterstüt­
zung. Diese Unterstützung erhalten die 
Patientinnen und Patienten für maximal 
90 Tage nach ihrem Austritt.

Die Übergangsphase mit AdvantAGE – 
ein Beispiel
Frau Winter ist 78 Jahre und lebt zu­
sammen mit ihrem Mann in Basel. Sie 
hat eine Herzschwäche, wodurch sie 
sich  seit einigen Monaten sehr kraft­
los fühlt. Aufgrund der zunehmenden 
Schwäche ist sie gestürzt und musste 
daraufhin ins Felix Platter Spital einge­
wiesen werden. Dort wird Frau Winter 
ins AdvantAGE-Projekt aufgenommen 
und lernt auf der Abteilung die ihr zuge­
teilte APN kennen. Diese besucht Frau 
Winter nach ihrem Austritt regelmässig 
zu Hause. Dabei stellt sie unterschied­
liche Bedarfe fest:
Frau Winter ist durch den Sturz sehr 
verunsichert. Deshalb involviert die 
APN einerseits die AdvantAGE-Ergo­
therapeutin, die in einem Hausbesuch 
Stolperfallen identifiziert und dem Paar 
zu einer sicheren Wohnumgebung ver­
hilft. Andererseits erarbeitet die APN mit 
Frau Winter Strategien im Umgang mit 

der Schwäche, sodass sie weitere Stürze 
vermeiden kann.
Die APN legt besonderes Augenmerk 
auf Frau Winters Herzschwäche. Sie 
leitet das Paar an, mit den Symptomen 
umzugehen und regelmässig Blutdruck 
und Gewicht zu kontrollieren. Durch 
diese Kontrollen stellt die APN eine Ge­
wichtszunahme in kurzer Zeit fest – ein 
Warnzeichen bei Herzschwäche. Die 
APN informiert sofort den Hausarzt, so 
kann dieser schnell reagieren und eine 
Verschlechterung verhindern.
Des Weiteren stellt die APN fest, dass 
Frau Winter durch die Vielzahl ihrer 
Medikamente überfordert ist und die­
se häufig nicht korrekt richtet und ein­
nimmt. Eine falsche Medikamentenein­
nahme kann zu stärkeren Symptomen 
der Herzschwäche führen. Die APN 
schlägt deshalb vor, die Medikamente 
von Frau Winter durch die Apotheke 
richten zu lassen. Dies lehnt das Ehe­
paar vorerst ab, kann sich jedoch nach 
einem Probelauf darauf einlassen.
Herr Winter, der seine Frau in den letz­
ten Monaten häufig bei der Körperpflege 
unterstützen musste, fühlt sich sehr er­
schöpft. Die APN schlägt vor, die SPITEX 
zur Unterstützung hinzuzuziehen. Nach 
anfänglichem Zögern möchte das Paar 
einen Versuch wagen, woraufhin der 
Sozialberater von AdvantAGE Spitex-
Besuche zur Körperpflege aufgleist. 
Nach wenigen Wochen hat sich das Paar 
an die Spitex gewöhnt.
Nach zwei Monaten ist das Ehepaar Win­
ter wieder in seinem Alltag angekom­
men. Sie haben gelernt, Warnzeichen 
der Herzschwäche zu erkennen und 
rechtzeitig ihren Hausarzt zu kontaktie­
ren. Durch das Hinzuziehen von Spitex 
und Apotheke fühlt sich das Paar entlas­
tet. Damit wird die AdvantAGE-Teilnah­
me von Frau Winter beendet.
Text: Isabel Pfundstein (MSc PH), 
Thekla Brunkert (PhD), Mario Ernst 
(MSc Health Sciences and Technology).
Bild: Felix Platter Spital

Ausblick
Das Pilotprojekt läuft voraussicht­
lich bis Ende 2025 und wird im 
Rahmen einer wissenschaftlichen 
Studie ausgewertet. Aufbauend auf 
diesen Ergebnissen ist langfristig 
geplant, AdvantAGE in die Regel­
versorgung einzubinden. Weitere 
Informationen zum Projekt finden 
sich auch auf der Webpage https://
advantage.nursing.unibas.ch/. 
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Rätselecke

Lösungswort einsenden an:  
raetselautonom@gmx.ch oder an: 
SVNW, Postfach, 4001 Basel  
Einsendeschluss: 20. April 2024	  
 
Frau Christa Kohlmann aus Basel  
gewinnt mit der richtigen Lösung  
der letzten Ausgabe das von den 
Raiffeisenbanken Nordwestschweiz 
gestiftete Goldvreneli. 

Wir gratulieren der glücklichen 
Gewinnerin herzlich.

AZB
CH-4001 Basel
PP / Journal

Lösung vom Winter 2023

AZB
CH-4001 Basel
PP / Journal

Retouren an:	 Seniorenverband Nordwestschweiz
		  SVNW, Postfach, 4001 Basel
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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.


